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Tagesordnungs- 
Punkt 
 

 

Bestellung eines Stellvertreters des Rhein-Sieg-Kreises 
in die Gesellschafterversammlung des „Verbandes 
Kommunaler RWE-Aktionäre GmbH„ (VkA) 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag fasst folgenden Beschluss: 
 
Frau Ltd. KVD’in Svenja Udelhoven wird als Stellvertreterin von Herrn Landrat Sebastian 
Schuster in die Gesellschafterversammlung des Verbandes Kommunaler RWE-Aktionäre 
GmbH entsendet. 
  

 

Vorbemerkungen: 

 
Der Rhein-Sieg-Kreis ist zu 1,3% an der Verband Kommunaler RWE-Aktionäre GmbH (VkA) 
beteiligt. Weitere Anteile an der Gesellschaft halten insgesamt 86 Mitgliedskörperschaften 
(Gebiets- und sonstige öffentliche Körperschaften). 
 
Gegenstand des Gesellschaft ist die Bildung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in 
der energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen sowie 
die Unterstützung ihrer Gesellschafter bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich 
sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und 
Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Wasser, Abwasser und Abfall. 
 
Vertreter des Kreises, die Mitgliedschaftsrechte in Organen von juristischen Personen 
wahrnehmen, werden nach § 26 Absatz 5 KrO NRW vom Kreistag bestellt.  
 

Erläuterungen: 

 
Mit Kreistagsbeschluss vom 21.08.2014 hat der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises Herrn Landrat 
Sebastian Schuster als Vertreter in die Gesellschafterversammlung des VkA bestellt. Eine 
Vertretungsregelung gab es bislang nicht.  



Es soll nunmehr eine Stellvertreterin bestellt werden, um auch in den Fällen, in denen der 
Landrat an der Teilnahme verhindert ist, eine Vertretung in der Gesellschafterversammlung zu 
gewährleisten. 
 
 
Über das Beratungsergebnis im Zuge der Sitzung des Kreisausschusses am 25.09.2017 wird 
mündlich berichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
(Landrat) 
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